
Das Bürgergeld

Das Bürgergeld-Gesetz ist zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten und wird in zwei Schritten 

umgesetzt: zum 1. Januar 2023 und zum 1. Juli 2023.

Die Einführung des Bürgergeldes ist eine umfangreiche Reform, mit der die Grundsicherung für 

Arbeitsuchende grundlegend weiterentwickelt und an die aktuellen Entwicklungen des Arbeitsmarktes 

sowie die Lebensumstände der Menschen angepasst wird.

Das Bürgergeld zielt darauf, die Potenziale der Menschen und Hilfen zur nachhaltigen Integration in den 

Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt zu stellen und die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Weiterbildung und der Erwerb eines Berufsabschlusses stehen dabei im Vordergrund. 

Der sogenannte Vermittlungsvorrang (also die bevorzugte Vermittlung in Erwerbstätigkeit) ist zu Gunsten 

von notwendiger Qualifizierung und Sprachförderung aufgehoben.
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Bürgergeldgesetz - Schritt 1
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Bürgergeldgesetz – Schritt 2 



Kooperationsplan SGB II (Kundinnen-/Kunden-Ansicht) nach Praxis-Check und Beteiligung 

eines Kundenbeirats
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Wesentliche Neuerungen:

Keine Rechtsfolgenbelehrung

Alle wesentlichen Informationen 

auf einer Seite

Weitgehender Verzicht auf 

Detailregelungen

Vermeidung komplexer 

Satzstrukturen

Lokales Jobcenter-Logo

30.05.23



Neuer Kooperationsplan SGB II (Kundinnen-/Kunden-Ansicht) – wesentliche Neuerungen
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optional

optional

optional

Neues Logo

Aufnahme Name der 
Kundin / des Kunden

Neue Farbgestaltung + 
Gestaltung der Icons

30.05.2023


